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Kreis Lippe 
 
190 Allgemeinverfügung 03/2015 
 Tierseuchenverfügung zur Aufhebung der All-

gemeinverfügung 02/2013 zur Festlegung ei-
nes Sperrbezirks im Kreis Lippe nach § 10 
Bienenseuchen-Verordnung vom 04.07.2013 

 

1. Meine Allgemeinverfügung 02/2013 vom 04.07.2013 
zur Festlegung eines Sperrbezirks im Kreis Lippe nach 
§ 10 Bienenseuchen-Verordnung (Amtsblatt für den 
Kreis Lippe Nr. 32 vom 04.07.2013) hebe ich hiermit 
auf.  

2. Diese Tierseuchenverfügung tritt mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag in Kraft.  

 
Begründung 

 
Am 28.06.2013 war südöstlich des Stadtgebietes von 
32825 Blomberg der Ausbruch der Amerikanischen Faul-
brut (AFB) der Bienen amtlich festgestellt worden. Zum 
Schutz vor den von der AFB ausgehenden Gefahren hatte 
ich daher mit Allgemeinverfügung 02/2013 im Gebiet der 
Stadt Blomberg und dem angrenzenden Stadtwald sowie 
im Gebiet der Stadt Schieder- 
Schwalenberg westlich der L 984 einen Sperrbezirk festge-
legt. 
 
In der letzten Untersuchung aller verbliebenen Bienenvöl-
ker im Sperrbezirk waren keine Anzeichen von Faulbrut 
festzustellen. Alle Proben waren frei von Faulbrutsporen, 
so dass die Faulbrut entsprechend § 12 Absätze 2 und 3 
Bienenseuchen-Verordnung als erloschen gilt. Nach § 12 
Absatz 1 Bienenseuchen-Verordnung ist der Sperrbezirk 
daher aufzuheben. 
 
Rechtsgrundlagen 

 
• § 12 Bienenseuchen-Verordnung vom 03.11.2004 

(BGBl. I S. 2738) 
• Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tier-

seuchen vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) 
• § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Ge-

bieten der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung 
und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tier-
seuchenverordnungen vom 27.02.1996 (GV. NRW S. 
104) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Widerspruch beim Kreis Lippe, Der 
Landrat, Felix-Fechenbach-Straße 5 in 32756 Detmold er-
hoben werden.  
 
Hinweise: 
• Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift 

eingelegt werden. 
• Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch in-

nerhalb eines Monats beim Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW, Leibnizstr. 10, 
45659 Recklinghausen eingeht. 

 
Kreis Lippe 
Im Auftrag 
Gez. 
 
 
Dr. Kros 

Kr.Bl.Lippe 20.05.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


